
 

   

 

 

AAREAL BANK AG 

– Gegenanträge und Stellungnahmen der Verwaltung – 

 

Aktionäre können im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge 
von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschlägen zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG über-
senden.  
 
Ein nach den §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag 
wird im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstel-
lende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.  
Gegenanträge, die einer eigenständigen Beschlussfassung bedürften, haben wir dabei mit Großbuch-
staben gekennzeichnet. Wenn Sie so gekennzeichnete Anträge unterstützen oder ablehnen wollen, 
geben Sie bitte auf dem Formular für die Anmeldung (Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungser-
teilung) zur Hauptversammlung oder über das Aktionärsportal bei dem jeweiligen Antrag Ihr Votum 
ab. 
 
Die Anträge und Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder.  
Auch Tatsachenbehauptungen wurden unverändert und ohne Überprüfung durch uns in das In ternet 
eingestellt. 
 
Nachfolgend finden Sie die innerhalb der Frist der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG derzeit an uns übermit-
telten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Ver-
waltung.  
 
  



  

  

A. Gegenantrag von Herrn Friedrich Schmilewski vom 9. Mai 2020: 

  



  

  

I. 

Die Verwaltung der Aareal Bank AG nimmt zu den Gegenanträgen von Herrn Schmilewski wie folgt 

Stellung:  

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvorschlägen des Vor-

stands und Aufsichtsrats festgehalten und vorgeschlagen, im Falle einer Abstimmung gegen die ver-

öffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

Zu Tagesordnungspunkt 2 (bedarf eigenständiger Beschlussfassung, wird zur Abstimmung 

gestellt als Gegenantrag A): 

Am 24. März 2020 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließ-

lich des Bilanzgewinns der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 gebilligt, der 

damit festgestellt ist. Der Jahresabschluss enthält den Vorschlag, den Bilanzgewinn vollständig als 

Dividende in Höhe von 2,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten. 

Drei Tage hiernach, am 27. März 2020, hat die für die Aufsicht über die Aareal Bank AG zuständige 

Europäische Zentralbank bedeutende Banken aufgefordert und ihnen empfohlen, für die Geschäfts-

jahre 2019 und 2020 mindestens bis zum 1. Oktober 2020 keine Dividenden zu zahlen, um die Fä-

higkeit der Banken, Verluste aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte, kleine und mittlere 

Unternehmen und Konzerne während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, zu stärken 

(EZB/2020/19). 

Am 5. April 2020 hat der Vorstand im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, der Aufforde-

rung der Europäischen Zentralbank nach eingehender Prüfung zu folgen und der Hauptversammlung 

vorzuschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 – abweichend von dem im Jahresab-

schluss veröffentlichten Gewinnverwendungsvorschlag – zunächst nicht zur Ausschüttung einer Di-

vidende zu verwenden. Der Vorstand hat sich indes vorbehalten, einer eventuellen weiteren, späteren 

Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zu-

lässt.  

Mit Einberufung der Hauptversammlung am 20. April 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 

den Bilanzgewinn der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vollständig in die 

anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Aufgrund der seit Mitte 2017 in seiner jetzigen Fassung gel-

tenden spezialgesetzlichen Regelung des § 10 Abs. 5 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) ist § 254 

Aktiengesetz (AktG) nicht anwendbar. Eine Pflicht der Gesellschaft, eine Mindestausschüttung in 

Höhe von 4 % des Grundkapitals vorzunehmen, besteht daher nicht. Sie liefe auch der Empfehlung 

der EZB entgegen. 

Zu Tagesordnungspunkt 3 und 4 (wird nicht zur Abstimmung gestellt):  

Die Entscheidung des Vorstands und Aufsichtsrats, der Hauptversammlung der Aareal Bank AG vor-

zuschlagen, den Bilanzgewinn der Gesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vollstän-

dig in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, steht eine Entlastung aus den oben genannten 

Gründen nicht entgegen. Vielmehr hat sich die Verwaltung mit Blick auf den Gewinnverwendungs-

vorschlag gesetzmäßig und satzungsgemäß im besten Interesse des Unternehmens verhalten.  

  



  

  

B. Gegenantrag von Herrn Lars Kesten vom 10. Mai 2020: 

 
II. 



  

  

Die Verwaltung der Aareal Bank AG nimmt zu dem Gegenantrag von Herrn Kesten wie folgt Stellung:  

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an dem Beschlussvorschlag des Vor-

stands und Aufsichtsrats festgehalten und vorgeschlagen, im Falle einer Abstimmung gegen den ver-

öffentlichten Gegenantrag zu stimmen. 

Zu Tagesordnungspunkt 2 (bedarf eigenständiger Beschlussfassung, wird zur Abstimmung 

gestellt als Gegenantrag B): 

Drei Tage nachdem der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich 

des Bilanzgewinns der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 am 24. März 

2020 gebilligt hatte, hat die für die Aufsicht über die Aareal Bank AG zuständige Europäische Zent-

ralbank am 27. März 2020 bedeutende Banken aufgefordert und ihnen empfohlen, für die Geschäfts-

jahre 2019 und 2020 mindestens bis zum 1. Oktober 2020 keine Dividenden zu zahlen, um die Fä-

higkeit der Banken, Verluste aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte, kleine und mittlere 

Unternehmen und Konzerne während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, zu stärken 

(EZB/2020/19). 

Am 5. April 2020 hat der Vorstand im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, der Aufforde-

rung der Europäischen Zentralbank nach eingehender Prüfung zu folgen und der Hauptversammlung 

vorzuschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 – abweichend von dem im Jahresab-

schluss veröffentlichten Vorschlag, den Bilanzgewinn vollständig als Dividende in Höhe von 2,00 € je 

dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten – zunächst nicht zur Ausschüttung 

einer Dividende zu verwenden. Der Vorstand hat sich indes vorbehalten, einer eventuellen weiteren, 

späteren Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies 

zulässt. Daran hält der Vorstand auch nach der Einberufung der Hauptversammlung am 20. April 

2020, in der Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, den Bilanzgewinn der Aareal Bank AG aus dem 

abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vollständig in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen , fest. 

  



  

  

C. Gegenantrag von Herrn Dr. Ernst Rätz:

 
 
  



  

  

Die Verwaltung der Aareal Bank AG nimmt zu den Gegenanträgen von Herrn Dr. Rätz wie folgt Stel-

lung:  

Wir halten die Gegenanträge für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvorschlägen des Vor-

stands und Aufsichtsrats festgehalten und vorgeschlagen, im Falle einer Abstimmung gegen die ver-

öffentlichten Gegenanträge zu stimmen. 

Zu Tagesordnungspunkt 2 (bedarf eigenständiger Beschlussfassung, wird zur Abstimmung 

gestellt als Gegenantrag C): 

Am 24. März 2020 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließ-

lich des Bilanzgewinns der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 gebilligt, der 

damit festgestellt ist. Der Jahresabschluss enthält den Vorschlag, den Bilanzgewinn vollständig als 

Dividende in Höhe von 2,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten.  

Drei Tage hiernach, am 27. März 2020, hat die für die Aufsicht über die Aareal Bank AG zuständige 

Europäische Zentralbank bedeutende Banken aufgefordert und ihnen empfohlen, für die Geschäfts-

jahre 2019 und 2020 mindestens bis zum 1. Oktober 2020 keine Dividenden zu zahlen, um die Fä-

higkeit der Banken, Verluste aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte, kleine und mittlere 

Unternehmen und Konzerne während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, zu stärken 

(EZB/2020/19). 

Am 5. April 2020 hat der Vorstand im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, der Aufforde-

rung der Europäischen Zentralbank nach eingehender Prüfung zu folgen und der  Hauptversammlung 

vorzuschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 – abweichend von dem im Jahresab-

schluss veröffentlichten Gewinnverwendungsvorschlag – zunächst nicht zur Ausschüttung einer Di-

vidende zu verwenden. Der Vorstand hat sich indes vorbehalten, einer eventuellen weiteren, späteren 

Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zu-

lässt.  

Mit Einberufung der Hauptversammlung am 20. April 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 

den Bilanzgewinn der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vollständig in die 

anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Aufgrund der seit Mitte 2017 in seiner jetzigen Fassung gel-

tenden spezialgesetzlichen Regelung des § 10 Abs. 5 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) ist § 254 

Aktiengesetz (AktG) nicht anwendbar. Eine Pflicht der Gesellschaft, eine Mindestausschüttung in 

Höhe von 4 % des Grundkapitals vorzunehmen, besteht daher nicht. Sie liefe auch der Empfehlung 

der EZB entgegen. 

Zu Tagesordnungspunkt 3 und 4 (wird nicht zur Abstimmung gestellt):  

Die Entscheidung des Vorstands und Aufsichtsrats, der Hauptversammlung der Aareal Bank AG vor-

zuschlagen, den Bilanzgewinn der Gesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vollstän-

dig in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, steht eine Entlastung aus den oben genannten 

Gründen nicht entgegen. Vielmehr hat sich die Verwaltung mit Blick auf den Gewinnverwendungs-

vorschlag gesetzmäßig und satzungsgemäß im besten Interesse des Unternehmens verhalten.  

  



  

  

D. Gegenantrag von Herrn Bastian Broer: 
 
Von: Bastian Broer 
Gesendet: Dienstag, 12. Mai 2020 12:09:07 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stock-
holm, Wien 
An: HV2020 
Betreff: Gegenantrag zu TOP 3 

An 

Aareal Bank AG 
Corporate Affairs – Board Office 
Paulinenstraße 15 
65189 Wiesbaden 
E-Mail: HV2020@aareal-bank. 

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersende ich Ihnen einen Gegenantrag zur Berücksichtigung bei der HV.   
Gegenantrag zu TOP 3: 
 
Die Versammlung möge beschließen: 
Die Vorstände Christiane Kunisch-Wolff und Thomas Ortmanns werden nicht entlastet. 
  

Begründung: 

In ihrer Funktion als Konzernverantwortliche für Compliance und als vormaliger Aufsichtsratsvorsit-
zender der Tochtergesellschaft Deutsche Bau- und Grundstücks AG (BauGrund) haben Frau 
Kunisch-Wolff und Herr Thomas Ortmanns auch im Jahr 2019 keine überzeugenden Maßnahmen 
ergriffen, das nicht unerhebliche Geschäftsrisiko wirksam zu minimieren, das sich aus Verwaltungs-
vorgängen ergibt, die BauGrund in den Jahren 2015 bis 2017 im Rahmen der Mandatsverwaltung 
für die Christian Miesen Wohnungsbau GmbH getätigt hat. 

 Soweit der Gegenantrag. 

Zur hoffentlich hinreichenden Legitimation finden Sie in der Anlage die an mich gerichtete Einladung 
zur HV. Falls andere Legitimationen erforderlich sein sollten, bitte ich um prompte Information . 

Ich bitte freundlich um eine Eingangsbestätigungsmail. 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Mühen 

Mit freundlichen Grüßen 

Bastian Broer 

  



  

  

Die Verwaltung der Aareal Bank AG nimmt zu den Gegenanträgen von Herrn Broer wie folgt Stellung:  

Zu Tagesordnungspunkt 3 (wird unter den Voraussetzungen des § 120 Abs. 1 Satz 2 AktG zur 

Abstimmung gestellt als Gegenantrag D):  

Wir halten den Gegenantrag für unbegründet. Deshalb wird an den Beschlussvorschlägen des Vor-

stands und Aufsichtsrats festgehalten und vorgeschlagen, im Falle einer Abstimmung gegen den ver-

öffentlichten Gegenantrag zu stimmen. Nach Auffassung des Aufsichtsrats haben das für das Risiko-

management zuständige Vorstandsmitglied Frau Christiane Kunisch-Wolff und Herr Thomas Ort-

manns als vormaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Tochtergesellschaft Deutsche Bau- und Grund-

stücks AG ihr Amt jeweils mit der erforderlichen Sorgfalt ausgeübt, insbesondere im Rahmen der 

aktienrechtlichen Zuständigkeiten eine angemessene Überwachung der geschäftlichen Risiken der 

Aareal Bank Gruppe vorgenommen.  

 

* * * 

 


